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§ 10 Sbg. GBG
 Sbg. GBG - Salzburger Gleichbehandlungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.07.2024

(1) Jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung wegen einem der im § 1 Abs. 1 Z 1 genannten Gründe sowie jede

Belästigung oder sexuelle Belästigung durch eine Bedienstete oder einen Bediensteten verletzt die Verp4ichtungen,

die sich aus dem Dienstverhältnis ergeben. Eine schuldhafte Dienstp4ichtverletzung ist nach den dienst- und

disziplinarrechtlichen Vorschriften zu verfolgen.

(2) Als Dienstp4ichtverletzung im Sinn des Abs. 1 gilt die Anweisung zu einer Handlung gemäß § 3 Abs. 6 bis 8 durch

Vorgesetzte auch dann, wenn die Anweisung nicht zur Diskriminierung einer Person geführt hat (abstrakte

Diskriminierung).

In Kraft seit 01.05.2006 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/sbg_gbg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/sbg_gbg/paragraf/3
file:///

	§ 10 Sbg. GBG
	Sbg. GBG - Salzburger Gleichbehandlungsgesetz


